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1 Hintergrund 

Mit dem RV-Leistungsverbesserungsgesetz (Rentenpaket 2013) wurde zum 01.07.2014 die 

„Rente mit 63“ eingeführt. Für besonders langjährig Versicherte mit mindestens 45 Beitragsjah-

ren wurde damit die Möglichkeit der abschlagsfreien Rente vor Erreichen des 65. Lebensjahres 

geschaffen. Die bereits bestehende Ausnahme („Rente mit 65“) von der „Rente mit 67“ wurde für 

die Jahrgänge 1947 bis 1963 dabei nochmals großzügiger ausgestaltet. 

Die Folgen lassen sich direkt in der Rentenzugangsstatistik ablesen. Im Jahr 2013 haben knapp 

16.000 Versicherte die „Altersrente für besonders langjährig Versicherte“ in Anspruch genom-

men. Durch die Rente mit 63 ist die Inanspruchnahme bereits im Jahr 2014 auf 151.000 und in 

2015 nochmals deutlich auf 274.000 gestiegen. Der „Run“ auf die Rente mit 63 ist seitdem un-

gebrochen und lag zuletzt bei 270.000 Neurentnerinnen und Neurentnern (2021). Dies ent-

spricht einem Anteil von 30 Prozent an den jeweiligen Altersrentenzugängen. 

Unbestritten ist, dass die Rente mit 63 Jahren zu Mehrausgaben für die GRV geführt hat und wei-

terhin führen wird. Hinzu kommen Mindereinnahmen durch den Ausfall von Sozialbeiträgen und 

Steuern bei einem vorgezogenen Renteneintritt.1 

Betroffen sind jedoch nicht nur die Rentenfinanzen. Bereits heute besteht in vielen Branchen ein 

Fachkräfteengpass, der sich infolge der demografischen Alterung weiter verschärfen wird. Die mit 

der Rente mit 63 beschlossene Ausweitung der Anreize für einen vorzeitigen Ruhestand wirkt hier 

kontraproduktiv. Dem Arbeitsmarkt werden dringend benötigte Fachkräfte vorzeitig entzogen. 

Hinzu kommt der „Braindrain“, d. h., der Verlust an Human- und Erfahrungskapital bei Ausschei-

den von älteren Beschäftigten, der nicht allein durch neue „junge“ Köpfe ersetzt werden kann 

(Tagesspiegel 2022). 

Betroffen sind hiervon insbesondere Branchen wie das Handwerk und die Industrie, in denen 

viele Beschäftige einerseits die Voraussetzungen für den Zugang zur Altersrente für besonders 

langjährig Versicherte erfüllen, andererseits weniger junge Menschen mit den benötigten berufli-

chen Qualifikationen nachrücken. 

Sowohl angesichts der finanziellen Folgen für die Rentenversicherung als auch der negativen Fol-

gen für den Arbeitsmarkt, haben verschiedenen Seiten eine Abkehr von der Rente mit 63 gefor-

dert. Neben dem Mitglied des Sachverständigenrats Prof. Dr. Martin Werding2 oder dem Arbeitge-

berpräsident Rainer Dulger3 hat beispielsweise das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung da-

rauf hingewiesen, dass allein der Wunsch oder die Forderung nach einem längeren Verbleib im 

Arbeitsleben nicht ausreichend sind, um die Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitnehmer zu erhö-

hen.4 Vielmehr erfordert es gezielte politische Weichenstellungen, um Anreize für einen längeren 

Verbleib im Arbeitsleben zu schaffen. 

 
1 Tagesschau (2014), Hohe Nachfrage und hohe Kosten – Rente mit 63, online abgerufen am 19.04.2023. 
2 t-online (2022), «Die Rente mit 63 muss abgeschafft werden», online abgerufen am 19.04.2023. 
3 Tagesspiegel (2022): «Hat zu einem Braindrain geführt» Arbeitgeber fordert Abkehr von Rente mit 63, online abgerufen am 

19.04.2023. 
4 Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BIB) (2022): Renteneintritt der Babyboomer: Für viele ist schon mit 63 Schluss, Presse-

mitteilung vom 10.12.2022. 

https://www.tagesschau.de/inland/faq-rente-mit-dreiundsechzig-101.html
https://www.t-online.de/finanzen/unternehmen-verbraucher/verbraucher/id_100113864/rentenreform-wirtschaftsweise-fordert-rente-mit-63-muss-abgeschafft-werden-.html
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/hat-zu-einem-braindrain-gefuhrt-arbeitgeberprasident-fordert-abkehr-von-rente-mit-63-9096145.html
https://www.bib.bund.de/DE/Presse/Mitteilungen/2022/pdf/2022-12-10-Erwerbsbeteiligung.pdf?__blob=publicationFile&v=7
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Vor diesem Hintergrund untersucht die Kurzstudie die Auswirkungen einer Abschaffung der Rente 

für besonders langjährig Versicherte bzw. einer Rente mit 67 ohne Ausnahmen für die langfristige 

Finanzentwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung sowie deren potenzielle Effekte für den 

Arbeitsmarkt. 

 

2 Erwerbsbeteiligung Älterer und Rentenreformen 

Erwerbsbeteiligung und Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nehmen ab 

einem Alter von 50 Jahren ab. Der Rückgang erfolgt zunächst langsam, etwa durch das Ausschei-

den aus gesundheitlichen Gründen und zunehmender Erwerbsminderung, ab einem Alter von 60 

Jahren dann schneller durch den altersbedingten Eintritt in den Ruhestand (Abbildung 1). 

Dieser Trend im Lebensverlauf wird seit der Jahrtausendwende durch einen Anstieg der Erwerbs-

beteiligung Älterer überlagert. In den 1990er Jahren lag die Erwerbsquote der 60 bis 65-Jährigen 

bei durchschnittlich 20 Prozent. Seit dem Jahr 2000 (22 %) hat sich diese auf aktuell 64 Prozent 

(2021) verdreifacht. Noch deutlicher fiel der Anstieg der Beschäftigungsquote aus, welche sich 

zwischen 2002 und 2022 von 12 auf 49 Prozent vervierfacht hat. 

Abbildung 1: Erwerbsbeteiligung und Beschäftigung älterer Arbeitnehmer 

Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten/Erwerbspersonen an der Bevölkerung 

 

Im Falle der Erwerbsquoten ist zu berücksichtigen, dass die Werte ab 2020 infolge einer Umstellung der Erhebungsmethodik des 

Mikrozensus nur bedingt mit den Vorjahren vergleichbar sind. 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen. © Prognos 2023 
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Rentenreformgesetz 1992 – Abschläge bei vorzeitigem Renteneintritt 

Ihre Ursache hat diese Entwicklung maßgeblich in den politischen Weichenstellungen durch das 

nahezu zeitgleich mit dem Fall der Mauer im Jahr 1989 verabschiedete Rentenreformgesetz 

1992 (RRG92) und die damit verbundene Abkehr von der Frühverrentungspolitik der 1970er und 

1980er Jahre.5,6 Unter anderem wurden mit dem RRG92 die mit dem Rentenreformgesetz 1972 

geschaffene Möglichkeit des abschlagsfreien Bezugs einer Altersrente ab 63 Jahren (Altersrente 

für langjährig Versicherte) nachträglich korrigiert. 

Mit der Einführung von Abschlägen bei Renteneintritt vor Erreichen der Regelaltersgrenze wurden 

mit dem RRG92 – sowie der Abschaffung von Frühverrentungsarten (Altersrente für Frauen, Al-

tersrente nach Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit) durch das Rentenreformgesetz 1999 

(RRG99) – die Möglichkeiten und Anreize für einen vorzeitigen Renteneintritt eingeschränkt. In-

folge von Übergangzeiträumen und Vertrauensschutzregelungen wurden diese Maßnahmen erst 

ab 2001 sukzessive eingeführt, wobei die Abschaffung der Altersrente für Frauen und der Alters-

rente nach Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit erst 2017 voll wirksam geworden sind.7 

Abbildung 2: Auswirkungen des RRG92 und der Rente mit 67 auf das Rentenzugangsalter 

Durchschnittliches Rentenzugangsalter in Jahren, ausgewählte Altersrentenarten, 2000, 2012 und 2021 

 

Quelle: DRV Bund, eigene Berechnungen und Darstellung. © Prognos 2023 

 
5 Ein umfassender Überblick zu den Veränderungen des Übergangs in die Rente seit 1990 findet sich bei Brussig, Knuth und Mümken 

(2016), Von der Frühverrentung bis zur Rente mit 67 - Der Wandel des Altersübergangs von 1990 bis 2012, Forschung aus der Hans-

Böckler-Stiftung, 187, Bielefeld. 
6 Eine Analyse der Dynamik der Renteneintritte zwischen 1990 und 2012 auf Basis von Daten des sozioökonmischen Panels (SOEP) 

findet sich bei Rasner und Etgeton (2014), Rentenübergangspfade: Reformen haben großen Einfluss, DIW-Wochenbericht, 19/2014, 

431-441. 
7 Noch für das Jahr 2021 weist die Statistik der deutschen Rentenversicherung 1.346 Zugänge an Altersrenten für Frauen und nach 

Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit aus (DRV Bund, 2022, Rentenversicherung in Zeitreihen, Berlin). 

https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.462744.de/14-19.pdf
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Statistiken-und-Berichte/statistikpublikationen/rv_in_zeitreihen.html
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Rente mit 67 – Anhebung der Regelaltersgrenze 

Der mit dem RRG92 eingeschlagene Kurs wurde mit dem RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz 

(Rente mit 67) 2008 fortgesetzt. Mit der schrittweisen Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 

Jahre sollte der bis 2030 erwarteten Zunahme der Lebenserwartung Rechnung getragen und das 

Verhältnis zwischen Beitragszahlungs- und Rentenbezugsdauer stabilisiert werden. Gleichzeitig 

wurde mit der Altersrente für besonders langjährig Versicherte allerdings eine neue Sonderrege-

lung eingeführt, welche es Versicherten mit mindestens 45 Beitragsjahren ermöglichte, weiterhin 

abschlagsfrei mit 65 Jahren in Rente zu gehen. 

Aktuell ist es zu früh, um die Wirkung der Rente mit 67 (abschließend) zu beurteilen. Die Erwerbs- 

und Beschäftigungsquoten der Älteren haben seit 2012 weiter zugenommen. Gleichzeitig hält 

sich der Effekt auf das Rentenzugangsalter, insbesondere im Vergleich zur Wirkung des RRG92, 

bisher in Grenzen. Während das Rentenzugangsalter zwischen 2000 und 2012 um rund 1,8 

Jahre zugenommen hat, fällt die Zunahme seit 2012 um rund 0,2 Jahre gering aus (Abbildung 2). 

Ein Grund ist, dass vielen Versicherten aufgrund von Vertrauensschutzregelungen noch der Zu-

gang in Frühverrentungsarten offenstand. Ein weiterer Grund kann sein, dass die Abschläge bei 

einem vorzeitigen Renteneintritt zu gering sind und daher ein Anreiz für einen möglichst frühzeiti-

gen Renteneintritt besteht.8 Schließlich kommt in Betracht, dass viele Versicherte in den vergan-

genen Jahren die Möglichkeit freiwilliger Beitragszahlungen zur Vermeidung oder zum Ausgleich 

genutzt haben.9 

Nicht zuletzt wurde die Rente mit 67 (und des RRG92) mit der durch das RV-Leistungsverbesse-

rungsgesetz (Rentenpaket 2013) beschlossenen Rente mit 63 für rund ein Drittel der Versicher-

ten ausgehebelt. Insgesamt ist das Rentenzugangsalter seit 2012 daher lediglich bei der Regelal-

tersrente und der Rente für schwerbehinderte Menschen gestiegen, hat sich bei Renten für (be-

sonders) langjährig Versicherte hingegen spürbar verringert. 

Rente mit 63 – Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt 

Mit der Möglichkeit eines abschlagsfreien Renteneintritts vor Erreichen der Regelaltersgrenze hat 

die Rente mit 63 nicht nur die beabsichtigte Wirkung der Rente mit 67 auf das Rentenzugangsal-

ter unterlaufen, sondern dem Arbeitsmarkt auch vorzeitig zahlreiche Beschäftigte entzogen.10 

Für die Abschätzung des Effekts der Rente mit 63 auf den Arbeitsmarkt ist zu berücksichtigen, 

dass die reinen Fallzahlen zur Inanspruchnahme der Rente für besonders langjährig Versicherte 

die tatsächliche Wirkung überschätzen. Beispielsweise sind mit Inkrafttreten der Rente mit 63 die 

Zugänge in die Altersrente für langjährig Versicherte in 2014 um rund 30.000 Personen gegen-

über 2013 gesunken, was darauf hinweist, dass ein Teil der Versicherten lediglich die attraktivere 

Möglichkeit der Rente für besonders langjährig Versicherte für den Rentenzugang genutzt hat.  

Aus diesem Grund werden für die nachfolgende Schätzung des Arbeitsmarkteffekts der Rente mit 

63 die Beschäftigungsquoten der Älteren herangezogen. Der Effekt der Rente mit 63 zeigt sich 

 
8 Pimpertz (2023), „Versicherungsmathematisch faire“ Abschläge bei vorgezogenem Rentenbezug – eine systematische Betrachtung 

der Budget-, Belastungs- und Anreizneutralität, IW-Trends 04/2023. 
9 Bis zum Jahr 2015 haben von der Möglichkeit zur Zahlung freiwilliger Beiträge nur wenige Versicherte Gebrauch gemacht. Im Durch-

schnitt der Jahre 2000 bis 2015 rund 1.570 Versicherte pro Jahr. Seit 2015 haben die Fallenzahlen spürbar zugenommen. Im Jahr 

2020 haben 35.223 Versicherte freiwillige Beiträge zum Ausgleich von Rentenminderungen bei vorzeitiger Inanspruchnahme einer 

Rente wegen Alters nach § 187a SGB VI geleistet. 
10 Rheinische Post (2015), Frühere Rente verschärft den Fachkräfteengpass weiter, online abgerufen am 19.04.2023. 

https://www.iwkoeln.de/studien/jochen-pimpertz-versicherungsmathematisch-faire-abschlaege-bei-vorgezogenem-rentenbezug-eine-systematische-betrachtung-der-budget-belastungs-und-anreizneutralitaet.html
https://www.iwkoeln.de/studien/jochen-pimpertz-versicherungsmathematisch-faire-abschlaege-bei-vorgezogenem-rentenbezug-eine-systematische-betrachtung-der-budget-belastungs-und-anreizneutralitaet.html
https://rp-online.de/nrw/staedte/duisburg/fruehere-rente-verschaerft-den-fachkraefteengpass-weiter_aid-21980159
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sowohl in der auf Basis des Mikrozensus ermittelten Erwerbsquote der 60- bis unter 65-Jährigen 

als auch in der von der Bundesagentur für Arbeit (BA) ermittelten Beschäftigungsquote in einem 

Trendbruch in den Jahren 2014 und 2015. Insbesondere für Männer zeigen die Daten im Jahr 

nach Einführung der Rente mit 63 einen Rückgang der Erwerbs- und Beschäftigungsquoten der 

Älteren (Abbildung 3). 

Abbildung 3: Auswirkungen der Rente mit 63 auf den Arbeitsmarkt 

Erwerbs- und Beschäftigungsquote im Alter zwischen 60 bis unter 65 Jahre 

 

Aufgrund der Ergebungsmethodik des Mikrozensus entspricht die Erwerbsquote einem Jahresdurchschnitt. Entsprechend beinhaltet 

die Erwerbsquote für das Jahr 2014 bereits die Wirkung der Rente mit 63 im zweiten Halbjahr 2014. Im Unterschied dazu handelt 

es sich bei der Beschäftigungsquote der BA um eine Stichtagsbetrachtung zum 30.06. Der Effekt der Rente mit 63 ist in der Be-

schäftigungsquote daher erst zum 30.06.2015 sichtbar.  

Für die kontrafaktische Entwicklung wurden die jeweiligen Quoten ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Rente mit 63 für zwei 

Jahre entsprechend dem Trend in den beiden voranliegenden Jahren fortgeschrieben.  

Der Beschäftigungsverlust zum Stichtag 30.06 entspricht der Differenz der Beschäftigtenquoten zwischen kontrafaktischer und Ist-

Entwicklung, hochgerechnet mit der Bevölkerung am Ende des Vorjahres. 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen und Darstellung © Prognos 2023 
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Unterstellt man im Sinne eines kontrafaktischen Szenarios, dass sich die Erwerbs- und Beschäfti-

gungsquoten der 60- bis unter 65-Jährigen ohne die Rente mit 63 entsprechend des in den Vor-

jahren zu beobachtenden Trendanstiegs entwickelt hätten, so ergibt sich beispielsweise für 

Frauen und Männer zusammen im Jahr 2022 eine Verringerung der Beschäftigungsquote durch 

die Rente mit 63 um rund 4 Prozentpunkte. Hochgerechnet mit der Bevölkerung dieser Alters-

gruppe entspricht dies einem Verlust von rund 207.300 sozialversicherungspflichtig Beschäf-

tigten im Jahr 2022. 

Stellt man dem Beschäftigungsverlust die Anzahl der offenen Stellen gegenüber,11 welche von 

rund einer Million in 2015 auf zuletzt knapp zwei Millionen im vierten Quartal 2022 zugenommen 

hat, so hätten bei einem Verzicht auf die Rente mit 63 in den vergangenen Jahren rein rechne-

risch rund 10 bis 20 Prozent der offenen Stellen besetzt und damit ein wesentlicher Beitrag zum 

Abbau von Fachkräfteengpässen geleistet werden können. 

Hinzu kommt, dass gerade in Engpassberufen der Anteil älterer Beschäftigter höher ist,12 und die 

Rente mit 63 insbesondere bei Fachkräften mit anerkanntem Berufsabschluss zu einem Rück-

gang der Beschäftigung geführt hat.13 Die Rente mit 63 betrifft daher insbesondere die Segmente 

des Arbeitsmarkts, in denen die Fachkräfteengpässe aktuell und zukünftig mit am höchsten sind. 

 

3 Rente mit 63 – Quo vadis? 

Im Folgenden werden die Auswirkungen einer Abschaffung der Rente für besonders langjährig 

Versicherte für die langfristige Entwicklung der Rentenfinanzen und den Arbeitsmarkt dargestellt. 

Ausgangspunkt der Betrachtung bildet das Referenzszenario, welches der Entwicklung der Ren-

tenfinanzen unter den rentenrechtlichen Rahmenbedingungen des gesetzlichen Status quo ent-

spricht. 

Im Einzelnen werden zwei Szenarien zur Abschaffung der Rente für besonders langjährig Versi-

cherte betrachtet: 

■ Im Szenario Rente mit 67 ohne Ausnahmen – jetzt wird unabhängig von der politischen Um-

setzbarkeit die vollständige Abschaffung der Rente für besonders langjährig Versicherte zum 

01.01.2024 betrachtet. Im Ergebnis ist der abschlagsfreie Bezug einer Altersrente für alle 

Versicherten für die Jahrgänge 1959 und jünger dann erst ab Erreichen der Regelalters-

grenze möglich. 

■ Im Szenario Rente mit 67 ohne Ausnahmen – 2031 betrachten wir als realistischere Option 

ein sukzessives Ausphasen der Rente für besonders langjährig Versicherte bis zum 

01.01.2031. Beginnend mit dem Jahrgang 1959 wird die Altersgrenze für den Bezug der 

Rente für besonders langjährig Versicherte schrittweise um 6 Monate pro Jahr angehoben. Im 

 
11 IAB (2023), IAB-Stellenerhebung (online abgerufen am 19.04.2023). 
12 Koneberg, und Jansen (2022): Ältere am Arbeitsmarkt: Herausforderungen und Chancen für die Fachkräftesicherung, KOFA-Studie 

1/2022, Institut der deutschen Wirtschaft (IW), Köln. 
13 ifo (2018), Anreize für die Beschäftigung Älterer, Studie im Auftrag der IHK für München und Oberbayern, München; Schüler (2022), 

«Rente mit 63»: Wer geht abschlagsfrei vorzeitig in den Ruhestand?, IW-Kurzbericht 98/2022. 

,%20https:/iab.de/das-iab/befragungen/iab-stellenerhebung
https://www.iwkoeln.de/studien/filiz-koneberg-anika-jansen-aeltere-am-arbeitsmarkt-herausforderungen-und-chancen-fuer-die-fachkraeftesicherung.html
https://www.ifo.de/DocDL/ifo%20Studie_Anreize_aeltere-Mitarbeiter_IHK%20Impulse-n.pdf
https://www.iwkoeln.de/studien/ruth-maria-schueler-wer-geht-abschlagsfrei-vorzeitig-in-den-ruhestand.html
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Ergebnis ist der abschlagsfreie Bezug einer Altersrente für alle Versicherten ab Jahrgang 

1964 und jünger dann erst im Alter von 67 Jahren möglich. 

Referenzszenario 

Die Ausgaben der GRV belaufen sich im Jahr 2021 auf insgesamt 341 Mrd. Euro, davon 319 Mrd. 

Euro für Renten (einschließlich Beitragszuschuss an die Krankenversicherung der Rentner). Letz-

tere steigen im Referenzszenario bis zum Jahr 2045 auf 716 Mrd. Euro. 

Finanziert werden die Ausgaben der GRV aus Beiträgen der Versicherten und Zuschüssen des 

Bundes. Die Einnahmen aus Beiträgen steigen von aktuell 262 Mrd. Euro (2021) bis zum Jahr 

2045 auf 636 Mrd. Euro, die Zuschüsse des Bundes von aktuell 79 Mrd. Euro auf 183 Mrd. Euro 

im Jahr 2045. Da die Entwicklung der Bundeszuschüsse an die Beitrags- und Lohnentwicklung 

gekoppelt ist, bleibt der Steueranteil an der Finanzierung der GRV im Zeitablauf annähernd kon-

stant bei rund 23 Prozent (Abbildung 4). 

Abbildung 4: Finanzielle Entwicklung der Gesetzlichen Rentenversicherung 

Referenzszenario, allgemeine Rentenversicherung, in Mrd. Euro, in jeweiligen Preisen 

 

Quelle: DRV Bund, Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen © Prognos 2023 

Das infolge der demografischen Entwicklung zunehmende Verhältnis zwischen Rentenempfan-

genden und Beitragszahlenden bedingt hierbei mittel- bis langfristig eine Anhebung des Beitrags-

satzes von aktuell 18,6 Prozent (2022) auf 22,7 Prozent im Jahr 2045. Die zu Beginn der 2000er 

Jahre beschlossenen Reformen auf der Leistungsseite haben gleichzeitig zur Folge, dass das 

Rentenniveau (Sicherungsniveau vor Steuern) von aktuell 48,1 Prozent (2022) auf 42,7 Prozent 

im Jahr 2045 abnimmt (Abbildung 5). Verantwortlich hierfür sind der Beitragssatz- und der Nach-

haltigkeitsfaktor, die mit der Riester-Reform (2001) bzw. dem RV-Nachhaltigkeitsgesetz (2004) in 

die Rentenanpassungsformel eingeführt wurden. Der Beitragssatzfaktor dämpft die jährliche Ren-

tenanpassung bei steigenden Beitragssätzen, der Nachhaltigkeitsfaktor entsprechend der Zu-

nahme des Rentnerquotienten (Verhältnis von Äquivalenzrentnern zu Äquivalenzbeitragszahlern). 
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Zusammen führen diese beiden Faktoren dazu, dass steigende Kosten für die Finanzierung der 

gesetzlichen Rente zwischen Rentnerinnen und Rentnern auf der einen Seite und Beitragszahle-

rinnen und Beitragszahlern auf der anderen Seite aufgeteilt werden. 

Abbildung 5: Entwicklung von Beitragssatz und Rentenniveau 

Referenzszenario 

 

Quelle: DRV Bund, Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen © Prognos 2023 

Rente mit 67 ohne Ausnahmen 

Beide Szenarien zur Abschaffung der Rente für besonders langjährig Versicherte haben zur Folge, 

dass alle Versicherten unabhängig von der Anzahl ihrer Beitragsjahre versicherungsmathema-

tisch fair(er) behandelt werden. Hierzu wird in beiden Szenarien unterstellt, dass die mit der 

Rente mit 67 geschaffene und mit dem Rentenpaket 2013 (Rente mit 63) ausgeweitete Möglich-

keit für den abschlagsfreien Bezug einer Altersrente vor Erreichen der Regelaltersgrenze für die 

Jahrgänge 1964 und jünger abgeschafft werden. Lediglich Menschen mit einer Schwerbehinde-

rung könnten weiterhin ab 65 Jahren eine abschlagsfreie Altersrente für schwerbehinderte Men-

schen beziehen. 

Die Abschaffung der Rente für besonders langjährig Versicherte führt mittel- bis langfristig zu ei-

ner Entlastung der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler. Der Beitragssatz liegt im Jahr 2035 

bei 21,2 bzw. 21,3 Prozent und damit um 0,4 bis 0,5 Prozentpunkte unter dem Beitragssatz im 

Referenzszenario (21,7 %). Langfristig liegt der Beitragssatz 22,2 bzw. 22,3 Prozent in 2045 und 

damit um 0,5 bis 0,6 Prozentpunkte unter dem Referenzszenario (22,8 %). Erwartungsgemäß 

fällt die Entlastungswirkung im Szenario „Rente mit 67 ohne Ausnahmen – jetzt“ bis zum Jahr 

2031 höher aus, da die sofortige Abschaffung der Rente für besonders langjährig Versicherte ei-

nen stärkeren Effekt auf die Zahl der Renteneintritte hat als beim gleitenden Auslaufen im Szena-

rio „Rente mit 67 ohne Ausnahmen – 2031“. Insbesondere könnte der Beitragssatz im Falle der 

sofortigen Rente mit 67 ohne Ausnahmen noch fast bis zum Ende des Jahrzehnts (2028) auf 

dem heutigen Niveau von 18,6 Prozent stabilisiert werden (Abbildung 6). 
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Abbildung 6: Rente mit 67 ohne Ausnahmen - Effekt auf Beitragssatz und Rentenniveau 

im Vergleich zum Referenzszenario 

 

Quelle: DRV Bund, Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen © Prognos 2023 

Gleichzeitig haben der geringere Beitragssatz und die günstigere Entwicklung des Rentnerquoti-

enten zur Folge, dass die Dämpfung der Rentenanpassung durch Beitrags- und Nachhaltigkeits-

faktor bei Abschaffung der Rente für besonders langjährig Versicherte zukünftig geringer ausfal-

len. Im Ergebnis liegt das Rentenniveau im Jahr 2045 bei 42,8 bzw. 42,9 Prozent und damit um 

rund 0,1 bis 0,2 Prozentpunkte über dem Referenzszenario (42,7 %). Wie im Falle des Beitrags-

satzes gilt, dass der positive Effekt auf das Rentenniveau bei einer sofortigen Abschaffung (Rente 

mit 67 ohne Ausnahmen – jetzt) bis zum Jahr 2031 höher ausfällt als im Falle eines gleitenden 

Auslaufens (Rente mit 67 ohne Ausnahmen – 2031). 

Zu berücksichtigen ist, dass der positive Effekt einer Rente mit 67 ohne Ausnahmen für die Ren-

tenhöhe bei Betrachtung des Renten- oder Sicherungsniveaus vor Steuern teilweise dadurch 

„kompensiert“ wird, dass als Bezugsgröße (Nenner) das verfügbare Durchschnittsentgelt oder 

vereinfacht gesagt der Nettolohn vor Steuern herangezogen wird. Da diese Bezugsgröße infolge 
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der geringeren Beitragssätze ebenfalls zunimmt, ergibt sich unter dem Strich für die Rente mit 67 

ohne Ausnahmen langfristig ein geringerer Effekt auf das Rentenniveau. 

Abbildung 7: Rente mit 67 ohne Ausnahmen - Effekt auf Rentenausgaben, Beitragseinnahmen und Bun-

deszuschuss 

Veränderung zum Referenzszenario, in Mrd. Euro 

 

Quelle: DRV Bund, Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen © Prognos 2023 

Die Effekte auf Beitragssatz und Rentenniveau spiegeln sich in der Entwicklung der Rentenfinan-

zen wider. Im Jahr 2045 liegen die Rentenausgaben rund 13 bis 15 Mrd. Euro unter dem Refe-

renzszenario. Kumuliert über den Betrachtungszeitraum reduzieren sich die Rentenausgaben bis 

zum Jahr 2035 um 101 bis 139 Mrd. Euro und bis zum Jahr 2045 um 204 bis 255 Mrd. Euro. 

Die Finanzierung der GRV erfordert langfristig entsprechend geringere Einnahmen aus Beiträgen 

und Bundeszuschüssen. Über den Betrachtungszeitraum kumuliert sich die Entlastung der Bei-

tragszahlenden bis zum Jahr 2035 auf 91 bis 124 Mrd. Euro und bis zum Jahr 2045 auf 183 bis 

227 Mrd. Euro. Die Entlastung des Bundeshaushalts liegt in der mittleren Frist bei rund 

2 Mrd. Euro und steigt bis zum Jahr 2045 auf jährlich 3 bis 4 Mrd. Euro an. Kumuliert über den 

Betrachtungszeitraum entspricht dies einer Entlastung des Bundeshaushalts im Vergleich zum 

Referenzszenario von 19 bis 27 Mrd. Euro bis 2035 und von 39 bis 51 Mrd. Euro bis 2045 (Abbil-

dung 7). 
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4 Fazit 

Bundesweit gab es im Jahr 2021 in 148 Berufsgattungen Engpässe, wobei sich regional weitere 

Engpässe ergeben.14 Für die Engpassberufe charakteristisch ist, dass der Anteil älterer Beschäf-

tigter dort im Vergleich zu allen Berufen höher ist.15 Unabhängig davon, ob ein Beruf aktuell zu 

den Engpassberufen zählt, ist davon auszugehen, dass die demografische Entwicklung in den 

kommenden 10 bis 15 Jahren zu weiteren Engpässen führen wird. Hierzu reicht es bereits, die 

heutige Altersstruktur der Beschäftigten in einem Beruf oder einer Branche zu betrachten. 

Beispielsweise hat das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung auf den hohen 

Anteil der Älteren (Alter 55+) in der Berufsgruppe der Fahrerinnen und Fahrer von Bussen und 

Straßenbahnen hingewiesen.16 Gemäß der Engpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit zählt 

diese Berufsgruppe derzeit noch nicht zu den Engpassberufen. Bis zum Jahr 2035 wird jedoch 

ein Drittel der Fahrerinnen und Fahrer im öffentlichen Nahverkehr die Regelaltersgrenze erreicht 

oder überschritten haben, während gesamtwirtschaftlich „nur“ ein Viertel der Erwerbstätigen be-

troffen ist. Dieses Beispiel verdeutlicht die Herausforderungen für den Arbeitsmarkt angesichts 

der voranschreitenden demografischen Entwicklung. Frühzeitige Renteneintritte werden diesen 

Prozess noch beschleunigen. 

Die vorliegende Kurzstudie hat vor diesem Hintergrund die Potenziale einer Abschaffung der 

Rente für besonders langjährig Versicherte auf die Rentenfinanzen und zur Fachkräftesicherung 

untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass eine Abschaffung der Rente mit 63 als Teil einer umfas-

senden Strategie zur Fachkräftesicherung einen Beitrag zur Auflösung bzw. Reduktion von Fach-

kräfteengpässen leisten kann. Rein rechnerisch hätten mit einem Verzicht auf die Rente mit 63 

bereits in den vergangenen zehn Jahren rund 10 bis 20 Prozent der offenen Stellen besetzt wer-

den können. Für die Rentenfinanzen zeigen die hier vorgelegten Szenarien ebenfalls positive Ef-

fekte, sowohl für das Rentenniveau und die Beitragssatzentwicklung als auch für den Bundes-

haushalt. Da Steuergelder an anderen Stellen von Wirtschaft und Gesellschaft dringend ge-

braucht werden, könnte mit der Abschaffung von Fehlanreizen in der Rentenversicherung nicht 

nur ein Beitrag zur Fachkräftesicherung geleistet, sondern es könnten in den kommenden Jahren 

auch Handlungsspielräume für Investitionen in die grüne und digitale Transformation der deut-

schen Wirtschaft geschaffen werden. 

 

 
14 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2022), Fachkräftestrategie der Bundesregierung, Berlin. 
15 Koneberg, und Jansen (2022): Ältere am Arbeitsmarkt: Herausforderungen und Chancen für die Fachkräftesicherung, KOFA-Studie 

1/2022, Institut der deutschen Wirtschaft (IW), Köln. 
16 Statistisches Bundesamt (2023), Nahverkehr: Anteil der Altersgruppe 55+ bei Fahrerinnen und Fahrern von Bussen und Straßen-

bahnen überdurchschnittlich hoch, Pressemitteilung Nr. N 020 vom 23. März 2023. 

https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Interaktive-Statistiken/Fachkraeftebedarf/Engpassanalyse-Nav.html
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/fachkraeftestrategie-der-bundesregierung.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.iwkoeln.de/studien/filiz-koneberg-anika-jansen-aeltere-am-arbeitsmarkt-herausforderungen-und-chancen-fuer-die-fachkraeftesicherung.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/03/PD23_N020_13_62.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/03/PD23_N020_13_62.html
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